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Satzung 

für die Friedhöfe und über das Bestattungswesen der Stadt Steinfurt 
5. Änderung vom 19.11.2014 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in der z. Zt. 
gültigen Fassung in Verbindung mit§ 4 Abs.1 des Gesetzes über das Friedhofs- und 
Bestattungswesen für das Land Nordrhein - Westfalen (Bestattungsgesetz - BestG 
NRW) vom 17. Juni 2003 (GVBI. NRW S. 313) in der z. Zt. gü ltigen Fassung hat der 
Rat der Kreisstadt Steinfurt in seiner Sitzung am 13.11.2014 die folgende Satzung 
beschlossen: 

Artikel 1 

§ 32 erhält folgende Fassung: 

(1) Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser 
Satzung bereits verfügt hat, richtet sich die Gestaltung nach den bisherigen 
Vorschriften. 

(2) Nutzungsrechte, die vor Inkrafttreten dieser Satzung auf einen längeren Zeitraum 
als 40 Jahre verliehen wurden, werden in Nutzungszeiten von 40 Jahren seit Erwerb 
übergeleitet. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser 
Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leiche oder Asche. 

Artikel II 
Inkrafttreten: 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2015 in Kraft. 



Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit gern. § 15 der Hauptsatzung der Kreisstadt 
Steinfurt vom 18.12.2009 (Abi. 26/2009, S. 353-361) in der zurzeit gültigen Fassung 
sowie gern. § 2 (4) der Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV NRW. S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung und des § 7 (4) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der zurzeit gültigen 
Fassung, öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gern. § 7 (6) GO NRW die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

Steinfurt, 19.11.14 
Az.: 60/eb 

(Hoge) 
Bürgermeister 

Abi. 29/2014/96 



KREISSTADT STEINFURT Steinfurt, 2. Dezember 2014 

BEKANNTMACHUNG 
Sitzung des Rates 

am Donnerstag, 11.12.2014, 18:00 Uhr 

im Bürgersaal des Rathauses, Emsdettener Str. 40, 48565 Steinfurt 

Tagesordnung: 

/. Öffentliche Sitzung 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Einwohnerfragestunde gern. § 48 GO NW 
3. Erörterung der Niederschrift über die Sitzung Nr. 4 vom 13.11.2014, 

öffentlicher Teil 
4. Anträge und Anfragen gern. §§ 5 und 6 der Geschäftsordnung, Dringliche 

Entscheidungen gern. § 60 GO NW 
5. Einbringung des Haushalts 2015 
6. Vergabe der Ehrenamtskarte des Landes Nordrhein-Westfalen an 

Inhaberinnen und Inhaber der Jugendleiterkarte (Juleica) 
7. Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung 2015 
8. Gebührenkalkulation für das Marktwesen 2015 
9. Gebührenkalkulation für die Abfallbeseitigung 2015 
9.1 Gebührenkalkulation für die Abfal lbeseitigung 2015 
10. Gebührenkalkulation für die Entwässerung 2015 
11. Gebührenkalkulation für das Bestattungswesen 2015 
12. Um- und Nachbesetzung von Ausschüssen 

hier: Antrag der CDU-Fraktion 
13. Bewerbung als "LEADER-Region Steinfurter Land" für die Förderperiode 

2014 - 2020 
14. 1. Änderung der "Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates der 

Kreisstadt Steinfurt" 
15. Bebauungsplan Nr. 65a „Wilmsberg-Süd II, nördlicher Teil" 

hier: Einziehung des Wirtschaftsweges „Hegenkamp" für den Teilabschnitt, 
Altenberger Straße bis Webereistraße 

16. Widmung gern. § 6 Straßen- und Wegegesetz NW 
hier: Friedenau, von Sachsenweg bis Ausbauende 

17. Ergänzende Satzung für im Zusammenhang bebaute Ortsteile gern.§ 16 der 
Erschließungsbeitragssatzung der Kreisstadt Steinfurt 
hier: Friedenau, von Sachsenweg bis Ausbauende 

18. Erhebung eines Erschließungsbeitrages gern.§§ 127 ff BauGB 
hier: Friedenau, von Sachsenweg bis Ausbauende 
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19. 75. Änderung des Flächennutzungsplanes für einen Teilbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 42a "Terbergerstraße - südlicher Teil" 
1. Stellungnahmen gern.§ 4 (1) und § 3 (1) BauGB 
2. Anregungen gern.§ 4 (2) und§ 3 (2) BauGB 
3. Beschluss der Flächennutzungsplanänderung und 
Beschluss der Begründung 

20. Bebauungsplan Nr. 17 "Kalkwall" - 13. Änderung 
1. Stellungnahmen gern.§ 4 (1) und§ 3 (1) BauGB 
2. Anregungen gern.§ 4 (2) und§ 3 (2) BauGB 
3. Satzungsbeschluss gern.§ 10 BauGB und Beschluss der Begründung 

21. Bebauungsplan Nr. 18 "Goldstraße - Süd" - 2. Änderung 
hier: Änderung des Geltungsbereiches 

22. Fortschreibung des Regionalplanes Münsterland, Sachlicher Teilplan 
Energie 
hier: Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der in ihren Belangen 

berührten öffentlichen Stellen nach § 13 (1) Landesplanungsgesetz 
(LPIG) i.V.m. § 10 (1) Raumordnungsgesetz (ROG) 

23. 30. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 48b "Bahnhof Borghorst" 
1. Stellungnahmen gern.§ 4 (1) und§ 3 (1) BauGB 
2. Anregungen gern.§ 4 (2) und§ 3 (2) BauGB 
3. Beschluss der Flächennutzungsplanänderung und 

Beschluss der Begründung 
24. Mitteilungen über Beschlüsse, die in einer angemessenen Frist 

nicht ausgeführt werden konnten 
25. Mitteilungen und mündliche Anfragen, 

Verschiedenes 

II. Nichtöffentliche Sitzung 

1. Erörterung der Niederschrift über die Sitzung Nr. 4 vom 13.11.2014, 
nichtöffentlicher Teil 

2. Vertrauliche Anträge und Anfragen gern.§§ 5 und 6 der Geschäftsordnung, 
Dringliche Entscheidungen gern. § 60 GO NW 

3. Personalangelegenheiten 
4. Rahmenvertrag betreffend Sicherstellung der Liquidität der StEln GmbH 
5. Gestaltungsbeirat der Kreisstadt Steinfurt 

hier: Vorschläge zu der personellen Besetzung des Gestaltungsbeirates 
6. Veröffentlichung von Beschlüssen 
7. Mitteilung über Beschlüsse, die in einer angemessenen Frist 

nicht ausgeführt werden konnten 
8. Vertrauliche Mitteilungen und Anfragen, 

Verschiedenes 

Steinfurt, 02. 12.2014 
Az.: 10 Rk. 

Abi. 29/2014/97) 

( Andreas Hage ) 
Bürgermeister 


